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14.03.2023 
[[NeuerBrief]]

Antrag auf Befreiung für die Überplanung einer gesetzlich geschützten Allee an der Lin-
denallee in Coesfeld 
 
 
 
 
Sehr geehrtes Team der Unteren Naturschutzbehörde, 
im Jahr 2020 hat sich eine Initiative gegründet, die in Coesfeld eine Siedlung mit Mikrohäusern 
errichten möchte und nördlich des Siedlungsgebiets Baakensch eine geeignete Fläche gefun-
den hat (siehe Anlage 1). Die Stadt Coesfeld stellt hierfür derzeit den Bebauungsplan Nr. 162 
„Wohngebiet Baakenesch Nord“ auf. Die Planung sieht ca. 32 Baugrundstücke für Mikrohäu-
ser und 8 Baugrundstücke für Einfamilienhäuser vor. Seitens der Stadt Coesfeld wird die Er-
richtung eines kleinen Wohnquartiers als direkte Arrondierung am Ortsrand für sinnvoll erach-
tet. Damit die verkehrliche Anbindung des neuen Siedlungsgebiets sinnvoll durchgeführt wer-
den kann, müsste wie im Städtebaulichen Entwurf (siehe Anlage 2) dargestellt, eine junge bis 
mittelalte Linde der gesetzlich geschützten Allee (im Alleenkataster des Landes NRW unter 
der Kennung AL-COE-0022 „Lindenallee“ geführt) entlang der Straße Lindenallee fallen. Kon-
kret handelt es sich um die erste Linde südlich der Einmündung in den unbefestigten Fußweg, 
der sich im Norden der Siedlung Baakenesch befindet. 
Erarbeitet wurden zwei Erschließungsvarianten: In Variante 1 wird das neue Siedlungsgebiet 
über die Straße Baakenesch im Süden und die Lindenallee im Westen angebunden werden. 
Dabei dient die Anbindung Lindenallee nur als Ausfahrt. In Variante 2 werden Ein- und Aus-
fahrt in das und aus dem Gebiet heraus lediglich über die Straße Baakenesch abgewickelt. 
Die Anbindung an die Lindenallee muss in dieser Variante insoweit bestehen bleiben, als das 
im Notfall auf eine zweite Ausfahrt zurückgegriffen werden kann. Die Ausfahrt soll durch her-
ausnehmbare Poller, Freiburger Kegel oder andere Sperrvarianten im normalen Echtbetrieb 
nur dem Radverkehr ermöglicht werden und für besondere Ereignisse (Vollsperrungen auf-
grund von Baumaßnahmen innerhalb des Wohngebiets, Veranstaltungen wie z. B. der Müns-
terlandgiro, der temporär die Zufahrt zum Baakenesch versperrt, Krankenwagen, Feuerwehr) 
eine Ausfahrt auch für den Kfz-Verkehr auf die Lindenallee ermöglichen. 
Welche Variante letztendlich im weiteren Planaufstellungsverfahren verfolgt wird bzw. ob die 
Varianten weiterverfolgt werden können, ist neben dem Aspekt der Verkehrssicherheit (betrifft 
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insbesondere Variante 1) vor allem abhängig davon, ob eine Rodung der Linde möglich ist. 
Eine Erschließung des Gebiets von Norden her, ist nicht möglich, da die Flächen rund um die 
Marienburg nicht im Eigentum der Stadt Coesfeld stehen und zudem ein entsprechender Aus-
bau der vorhandenen Straßen und Wege unverhältnismäßig aufwändig wäre. 
Eine alleinige Anbindung über die Straße Baakenesch ist dahingehend nicht erstrebenswert, 
als dass die Anwohner den Verkehr innerhalb der Siedlung schon heute als zu hoch empfinden 
und um die Sicherheit, insbesondere der dort wohnenden und spielenden Kinder, fürchten. 
Im Rahmen einer seitens der Initiative beauftragten Artenschutzrechtlichen Prüfung (ASP II) 
kann ein Auslösen von artenschutzrechtlichen Verbotsbeständen hinreichend ausgeschlossen 
werden, sofern die für die Anbindung an die Lindenallee erforderliche Rodung der Linde au-
ßerhalb der Brutzeit erfolgt. 
Die Stadt Coesfeld beantragt mit diesem Schreiben eine Befreiung für die im Rahmen des 
Bebauungsplans Nr. 162 „Wohngebiet Baakenesch Nord“ beabsichtigte Inanspruchnahme der 
oben genannten gesetzlich geschützten Allee. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 

 
 
Nicole Pöppelmann 


